
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen  
und Fremdbeilagen in Zeitschriften

	 1.	„Anzeigenauftrag“	im	Sinn	der	nachfolgenden	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	ist	der	
Vertrag	über	die	Veröffentlichung	einer	oder	mehrerer	Anzeigen	eines	Werbungtreibenden	oder	
sonstigen	Inserenten	in	einer	Druckschrift	zum	Zweck	der	Verbreitung.

	 2.	Anzeigenaufträge	sind	im	Zweifel	innerhalb	eines	Jahres	nach	Vertragsabschluß	abzuwickeln.	
Ist	im	Rahmen	eines	Abschlusses	das	Recht	zum	Abruf	einzelner	Anzeigen	eingeräumt,	so	ist	
der	Auftrag	innerhalb	eines	Jahres	seit	Erscheinen	der	ersten	Anzeige	abzuwickeln,	sofern	die	
erste	Anzeige	innerhalb	der	in	Satz	1	genannten	Frist	abgerufen	und	veröffentlicht	wird.

	 3.	Bei	Abschlüssen	ist	der	Auftraggeber	berechtigt,	innerhalb	der	vereinbarten	bzw.	der	in	Ziffer	
2	genannten	Frist	auch	über	die	im	Auftrag	genannte	Anzeigenmenge	hinaus	weitere	Anzei­
gen	abzurufen.

	 4.	Wird	ein	Auftrag	aus	Umständen	nicht	erfüllt,	die	der	Verlag	nicht	zu	vertreten	hat,	so	hat	der	
Auftraggeber,	unbeschadet	etwaiger	weiterer	Rechtspflichten,	den	Unterschied	zwischen	dem	
gewährten	und	dem	der	tatsächlichen	Abnahme	entsprechenden	Nachlaß	dem	Verlag	zurück­
zuerstatten.	Die	Rückerstattung	entfällt,	wenn	die	Nichterfüllung	auf	höherer	Gewalt	im	Risiko­
be	reich	des	Verlags	beruht,	oder	wenn	der	Auftraggeber	im	Falle	von	Preiserhöhungen,	statt	
ein	ihm	vorbehaltenes	oder	später	eingeräumtes	Rücktrittsrecht	auszuüben,	den	Vertrag	zu	
den	neuen	Preisen	bis	zur	Erreichung	des	ursprünglich	vereinbarten	Auftragswertes	fortsetzt.

	 5.	Textteil­Anzeigen:	entfällt.
	 6.	Aufträge	für	Anzeigen	und	Fremdbeilagen,	die	erklärtermaßen	ausschließlich	in	bestimmten	

Nummern,	bestimmten	Ausgaben	oder	an	bestimmten	Plätzen	der	Druckschrift	veröffentlicht	
werden	sollen,	müssen	so	rechtzeitig	beim	Verlag	eingehen,	daß	dem	Auftraggeber	noch	vor	
Anzeigenschluss	mitgeteilt	werden	kann,	wenn	der	Auftrag	auf	diese	Weise	nicht	auszuführen	ist.

	 7.	Textteil­Anzeigen:	entfällt.
Anzeigen,	die	aufgrund	ihrer	redaktionellen	Gestaltung	nicht	als	Anzeigen	erkennbar	sind,	
werden	als	solche	vom	Verlag	mit	dem	Wort	„ANZEIGE“	deutlich	kenntlich	gemacht.

	 8.	Der	Verlag	behält	sich	vor,	Anzeigenaufträge	–	auch	einzelne	Abrufe	im	Rahmen	eines	Ab­
schlusses	–	und	Beilagenaufträge	wegen	des	Inhalts,	der	Herkunft	oder	der	technischen	Form	
nach	einheitlichen,	sachlich	gerechtfertigten	Grundsätzen	des	Verlages	abzulehnen,	wenn	
deren	Inhalt	gegen	Gesetze	oder	behördliche	Bestimmungen	verstößt	oder	deren	Veröffentli­
chung	für	den	Verlag	unzumutbar	ist.	Dies	gilt	auch	für	Aufträge,	die	bei	Verlags­Repräsen­
tanten	aufgegeben	werden.	Beilagenaufträge	sind	für	den	Verlag	erst	nach	Vorlage	eines	
Musters	der	Beilage	und	deren	Billigung	bindend.	Beilagen,	die	durch	Format	oder	Aufma­
chung	beim	Leser	den	Eindruck	eines	Bestandteils	der	Zeitschrift	erwecken	oder	Fremdan­
zeigen	enthalten,	werden	nicht	angenommen.	Die	Ablehnung	eines	Auftrages	wird	dem	Auf­
traggeber	unverzüglich	mitgeteilt.

	 9.	Für	die	rechtzeitige	Lieferung	des	Anzeigentextes	und	einwandfreier	Druckunterlagen	oder	
der	Beilagen	ist	der	Auftraggeber	verantwortlich.	Für	erkennbar	ungeeignete	oder	beschä­
digte	Druckunterlagen	fordert	der	Verlag	unverzüglich	Ersatz	an.	Der	Verlag	gewährleistet	die	
für	den	belegten	Titel	übliche	Druckqualität	im	Rahmen	der	durch	die	Druckunterlagen	gege­
benen	Möglichkeiten.

	10.	Der	Auftraggeber	hat	bei	ganz	oder	teilweise	unleserlichem,	unrichtigem	oder	bei	unvollstän­
digem	Abdruck	der	Anzeige	Anspruch	auf	Zahlungsminderung	oder	eine	einwandfreie	Ersatz­
anzeige,	aber	nur	in	dem	Ausmaß,	in	dem	der	Zweck	der	Anzeige	beeinträchtigt	wurde.	Läßt	
der	Verlag	eine	ihm	hierfür	gestellte	angemessene	Frist	verstreichen	oder	ist	die	Ersatzanzei­
ge	erneut	nicht	einwandfrei,	so	hat	der	Auftraggeber	ein	Recht	auf	Zahlungsminderung	oder	
Rückgängigmachung	des	Auftrages.
Für	Fehler	jeder	Art	aus	telefonischen	Übermittlungen	übernimmt	der	Verlag	keine	Haftung.
Reklamationen	müssen	–	außer	bei	nicht	offensichtlichen	Mängeln	–	innerhalb	von	vier	
Wochen	nach	Eingang	von	Rechnung	und	Beleg	geltend	gemacht	werden.

	11.	Probeabzüge	werden	nur	auf	ausdrücklichen	Wunsch	geliefert.	Der	Auftraggeber	trägt	die	
Verantwortung	für	die	Richtigkeit	der	zurückgesandten	Probeabzüge.	Der	Verlag	berücksich­
tigt	alle	Fehlerkorrekturen,	die	ihm	innerhalb	der	bei	der	Übersendung	des	Probeabzuges	
gesetzten	Frist	mitgeteilt	werden.
Sendet	der	Auftraggeber	den	ihm	rechtzeitig	übermittelten	Probeabzug	nicht	fristgerecht	
zurück,	so	gilt	die	Genehmigung	zum	Druck	als	erteilt.

	12.	Sind	keine	besonderen	Größenvorschriften	gegeben,	so	wird	die	nach	Art	der	Anzeige	
übliche,	tatsächliche	Abdruckhöhe	der	Berechnung	zugrunde	gelegt.

	13.	Absatz	Rechnungslegung:	entfällt.
Die	Rechnung	ist	innerhalb	der	aus	der	Preisliste	ersichtlichen	vom	Empfang	der	Rechnung	
an	laufenden	Frist	zu	bezahlen,	sofern	nicht	im	einzelnen	Fall	eine	andere	Zahlungsfrist	oder	
Vorauszahlung	vereinbart	ist.	Etwaige	Nachlässe	für	vorzeitige	Zahlung	werden	nach	der	
Preisliste	gewährt.

	14.	Bei	Zahlungsverzug	oder	Stundung	werden	Zinsen	in	Höhe	von	6	%	sowie	die	Einziehungs­
kosten	berechnet.	Der	Verlag	kann	bei	Zahlungsverzug	die	weitere	Ausführung	des	laufenden	
Auftrages	bis	zur	Bezahlung	zurückstellen	und	für	die	restlichen	Anzeigen	Vorauskasse	ver­
langen.	Bei	Konkursen	und	Zwangsvergleichen	entfällt	jeglicher	Nachlaß.
Bei	Vorliegen	eines	wichtigen	Grundes,	wie	z.	B.	begründete	Zweifel	an	der	Zahlungsfähigkeit	
des	Auftraggebers,	ist	der	Verlag	berechtigt,	auch	während	der	Laufzeit	eines	Anzeigenab­
schlusses	das	Erscheinen	weiterer	Anzeigen	ohne	Rücksicht	auf	ein	ursprünglich	vereinbartes	
Zahlungsziel	von	der	Vorauszahlung	des	Betrages	und	von	dem	Ausgleich	offenstehender	
Rechnungsbeträge	abhänigig	zu	machen,	ohne	daß	hieraus	dem	Auftraggeber	irgendwelche	
Ansprüche	gegen	den	Verlag	erwachsen.

	15.	Der	Verlag	liefert	mit	der	Rechnung	auf	Wunsch	einen	Anzeigenbeleg.	Wenn	Art	und	Umfang	
des	Anzeigenauftrages	es	rechtfertigen,	werden	mindestens	zwei	Kopfbelege	oder	vollstän­
dige	Belegnummern	geliefert.
Kann	ein	Beleg	nicht	mehr	beschafft	werden,	so	tritt	an	seine	Stelle	eine	rechtsverbindliche
Bescheinigung	des	Verlages	über	die	Veröffentlichung	und	Verbreitung	der	Anzeige.

	16.	Kosten	für	die	Anfertigung	bestellter	Grafiken	und	Reinzeichnungen	sowie	für	vom	Auftragge­
ber	gewünschte	oder	zu	vertretende	erhebliche	Änderungen	ursprünglich	vereinbarter	Aus­
führungen	hat	der	Auftraggeber	zu	tragen.

	17.	Aus	einer	Auflagenminderung	kann	bei	einem	Abschluß	über	mehrere	Anzeigen	ein	Anspruch	
auf	Preisminderung	hergeleitet	werden,	wenn	im	Gesamtdurchschnitt	des	mit	der	ersten	
Anzeige	beginnenden	Insertionsjahres	die	in	der	Preisliste	oder	auf	andere	Weise	genannte	
durchschnittliche	Auflage	oder			–	wenn	eine	Auflage	nicht	genannt	ist	–	die	durchschnittlich	
verkaufte	Auflage	des	vergangenen	Kalenderjahres	unterschritten	wird,	und	zwar	bei	einer	
Auflage	bis	zu	500.000	Exemplaren	um	10	v.H.,	über	500.000	Exemplaren	um	5	v.H.
Darüber	hinaus	sind	etwaige	Preisminderungs­	und	Schadenersatzansprüche	ausgeschlos­
sen,	wenn	der	Verleger	dem	Auftraggeber	von	dem	Absinken	der	Auflage	so	rechtzeitig	
Kenntnis	gegeben	hat,	daß	dieser	vor	Erscheinen	der	Anzeige	vom	Vertrag	zurücktreten	
konnte.

	18.	Erfüllungsort	ist	der	Sitz	des	Verlages.
Gerichtsstand	ist	der	Sitz	des	Verlages.	Soweit	Ansprüche	des	Verlages	nicht	im	Mahnverfah­
ren	geltend	gemacht	werden,	bestimmt	sich	der	Gerichtsstand	bei	Nicht­Kaufleuten	nach	
deren	Wohnsitz.
Ist	der	Wohnsitz	oder	gewöhnliche	Aufenthalt	des	Auftraggebers	im	Zeitpunkt	der	Klageerhe­
sbung	unbekannt	oder	hat	der	Auftraggeber	nach	Vertragsschluß	seinen	Wohnsitz	oder	
gewöhnlichen	Aufenthalt	aus	dem	Geltungsbereich	des	Gesetzes	verlegt,	ist	als	Gerichts­
stand	der	Sitz	des	Verlages	vereinbart.	

Zusätzliche Bedingungen

	a)	 Die	aus	der	Preisliste	ersichtlichen	Preise,	Aufschläge	und	Nachlässe	werden	für	alle	Wer­
bungtreibenden	einheitlich	berechnet.

	b)	 Im	Falle	höherer	Gewalt	erlischt	jede	Verpflichtung	des	Verlages	auf	Erfüllung	von	Aufträgen	
und	Leistungen	von	Schadenersatz.	Insbesondere	wird	auch	kein	Schadenersatz	für	nicht	
veröffentlichte	oder	nicht	rechtzeitig	veröffentlichte	Anzeigen	geleistet.

	c)	 Bei	Betriebsstörungen	oder	Eingriffen	durch	höhere	Gewalt	(z.B.	Streik,	Beschlagnahme	
u.dgl.)	hat	der	Verlag	Anspruch	auf	volle	Bezahlung	der	veröffentlichten	Anzeigen,	wenn	die	
Aufträge	mit	80	Prozent	der	(zugesicherten)	Druckauflage	erfüllt	sind.	Geringere	Leistungen	
sind	nach	dem	Tausender­Seitenpreis	gemäß	der	im	Tarif	genannten	Kalkulations­Druckaufla­
ge	zu	bezahlen.
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